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Im Laufe des Jahres 2018 wurde die Wegleitung 
um weitere Aspekte ergänzt, namentlich was 
die Kriterien zur Priorisierung von Radonmes-
sungen und zur Anordnung von Sanierungen 
anbelangt. Zudem wurden die Modalitäten für 
die Abgabe von Informationen zur Radonproble-
matik im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens präzisiert und eine Vorlage für ein Informati-
onsschreiben zur Verfügung gestellt. Im 
November 2018 hat das BAG allen Kantonen 
einen neuen Wegleitungsentwurf zur Konsulta-
tion unterbreitet. Die endgültige Version wird 
Anfang 2019 publiziert.

Die Radonkarte, die früher auf einer Einteilung 
nach Gemeinden basierte, wurde durch eine 
interaktive Karte abgelöst. Sie zeigt neu für ei-
nen bestimmten Standort die Wahrscheinlich-
keit, den Referenzwert von 300 Bq/m3 zu über-
schreiten. Diese Angabe basiert auf den Radon-
messungen in den 100 geografisch nächstgele-
genen Gebäuden (Abb. 22). Die Radonkarte ist 
seit Mai 2018 in interaktiver Form im Geokatalog 
von Swisstopo verfügbar und auch auf der Web-
site des BAG verlinkt (www.radonkarte.ch).

Gemäss Artikel 160 StSV sind die anerkannten 
Radonmessstellen nun verpflichtet, sich an die 
vorgeschriebenen Messprotokolle zu halten. 

Diese werden von einer Arbeitsgruppe unter der 
Leitung des Eidgenössischen Instituts für Met-
rologie erstellt. 2018 hat das BAG im Laufe des 
Jahres auf der Grundlage der revidierten StSV 
fast 75 neue Stellen anerkannt. Die Liste der 
anerkannten Radonmessstellen ist unter 
www.ch-radon.ch (Radonkonzentration mes-
sen) abrufbar. Die Daten zu den Radonmessun-
gen in Gebäuden werden in einer zentralisierten 
Datenbank erfasst, auf welche die Kantone und 
die anerkannten Messstellen über einen gesi-
cherten Kanal Zugriff haben. Diese Anwendung 
wurde ebenfalls aktualisiert und den neuen 
rechtlichen Bestimmungen angepasst.

Spezifischer Schutz für Kinder und Arbeit-
nehmende
Nach Artikel 164 StSV müssen die Kantone da-
für sorgen, dass in sämtlichen Schulen und Kin-
dergärten auf Kantonsgebiet anerkannte Radon-
messungen durchgeführt werden. Verschiedene 
Kantone, namentlich Zürich, haben 2018 gross-
angelegte Messkampagnen durchgeführt. Falls 
der Referenzwert von 300 Bq/m3 überschritten 
wird, ordnet der Kanton gemäss Artikel 166 
StSV innert dreier Jahre ab Feststellung die 
Radonsanierung an.

Für Arbeitnehmende gilt neben dem Referenz-
wert von 300 Bq/m3 (für die über ein Jahr gemit-
telte Radongaskonzentration an Arbeitsplätzen) 
ein Schwellenwert von 1000 Bq/m3 (Art. 156 
StSV). Die Einhaltung des Schwellenwerts ist 

Seit dem 1. Januar 2018 gilt gemäss Strahlen-
schutzverordnung (StSV) ein neuer Referenz-
wert: Er beträgt 300 Becquerel pro Kubikmeter 
(Bq/m3) für die über ein Jahr gemittelte Radon-
gaskonzentration in Räumen, in denen sich Per-
sonen regelmässig während mehrerer Stunden 
pro Tag aufhalten. Dies können beispielsweise 
Wohnräume, Klassenzimmer, Kindergärten oder 
Arbeitsplätze sein.

Mit der Einführung des neuen Referenzwerts ist 
Radon zu einem nationalen Problem der öffentli-
chen Gesundheit geworden und beschränkt sich 
nicht mehr auf einzelne Risikoregionen. Von den 
150'000 Gebäuden, in denen bereits Messun-
gen durchgeführt wurden, übersteigen 10 % 
diesen Wert. Wird eine Überschreitung des 
Referenzwerts von 300 Bq/m3 festgestellt, so 
muss die Gebäudeeigentümerin oder der Ge-
bäudeeigentümer nach Artikel 166 StSV die 
notwendigen Sanierungsmassnahmen treffen 
und die Kosten dafür tragen. Der Kanton kann 
die Radonsanierung anordnen, wenn die Gebäu-
deeigentümerin oder der Gebäudeeigentümer 
untätig bleibt. Im Übrigen sind die Baubewilli-
gungsbehörden ab 2020 schweizweit angehal-
ten, die Bauherrin oder den Bauherrn bei Neu- 
und Umbauten auf die Radonproblematik 
aufmerksam zu machen (Art. 163 StSV).

Umsetzung der neuen Gesetzesbestim-
mungen
2017 hat das BAG eine Arbeitsgruppe mit der 
Erarbeitung einer Wegleitung zu Radon beauf-
tragt. Diese Arbeitsgruppe besteht aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Kantone, der Suva, 
des Eidgenössischen Departements für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport, des 
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenver-
eins (SIA) und des Hauseigentümerverbands. 
Anfang 2018 hat das BAG eine erste Version 
dieser Wegleitung, mit der die Dringlichkeit 
einer Radonsanierung beurteilt werden kann, 
unter www.ch-radon.ch (gesetzliche Bestim-
mungen bezüglich Radon) veröffentlicht.

Aktionsplan Radon 2012–2020

Ungefähr 10 % der Lungenkrebsfälle in der Schweiz sind auf Radon 
in geschlossenen Räumen zurückzuführen. Dies entspricht rund 
200 bis 300 Todesfällen pro Jahr. Wichtigstes Ziel des Aktionsplans 
Radon 2012–2020 ist es, die Strategie der Schweiz zum Radon-
schutz an die aktuellen internationalen Empfehlungen anzupassen. 
Mit dem Inkrafttreten der revidierten Strahlenschutzgesetzgebung 
am 1. Januar 2018 wurde ein wichtiger Meilenstein des Aktionsplans 
gesetzt. Da der Aktionsplan das Ende seiner Laufzeit bald erreicht, 
ist derzeit eine externe Evaluation im Gang. Auf dieser Basis wird 
das Bundesamt für Gesundheit 2019 gemeinsam mit den betroffe-
nen Kreisen seine neue Strategie erarbeiten.

Abb. 22: Radonkarte mit Angaben 
zur Wahrscheinlichkeit in Prozent, 
dass der Referenzwert von 
300 Bq/m3 überschritten wird 
(BAG, Stand 2018)
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Sache der Aufsichtsbehörden; für Industrie- und 
Gewerbebetriebe ist dies die Suva. Als «radon-
exponiert» gelten Arbeitsplätze, an denen der 
Schwellenwert sicher oder vermutungsweise 
überschritten ist, zum Beispiel in unterirdischen 
Bauten, Bergwerken, Höhlen und  Wasserver-
sorgungsanlagen. Betriebe mit radonexponier-
ten Arbeitsplätzen müssen dafür sorgen, dass 
anerkannte Radonmessungen durchgeführt 
werden. Wird der Schwellenwert von 
1000 Bq/m3 überschritten, so muss der Betrieb 
nach Artikel 167 StSV die jährlich durch Radon 
verursachte effektive Dosis der exponierten 
Personen ermitteln. Liegt die effektive Dosis 
einer Person am Arbeitsplatz, auch nachdem 
organisatorische und technische Massnahmen 
ergriffen wurden, über 10 Millisievert pro Jahr, 
so gilt diese Person als beruflich strahlenexpo-
niert und der Betrieb untersteht der Bewilli-
gungspflicht.

Ausbildung und Informationen
Das BAG nutzte die Revision der Strahlenschutz-
verordnungen, um die Zuständigkeit der Radon-
fachpersonen rechtlich zu verankern (Art. 161 
StSV) und Anforderungen an deren Aus- und 
Fortbildung in der Strahlenschutz-Ausbildungs-
verordnung festzulegen. Gemäss der unter 
www.ch-radon.ch (Beratung durch Radonfach-
personen) publizierten Liste sind in der Schweiz 
derzeit über 150 Radonfachpersonen tätig. 2018 
wurden rund zehn zusätzliche Radonfachperso-
nen an der Hochschule für Technik und Architek-
tur Freiburg ausgebildet. Sie werden auf der 
Liste aufgeführt werden.

2018 fanden zahlreiche Veranstaltungen zur 
Schulung und Sensibilisierung von Baufachleu-
ten zur Radonthematik statt. Im September 
organisierte die Scuola universitaria professio-
nale della Svizzera italiana (SUPSI) in Zusam-
menarbeit mit der Europäischen Radonvereini-
gung eine «Radon-Woche» in Lugano. Die 
Veranstaltung umfasste eine Schulung zu Ra-
don-Sanierungsmethoden und die Konferenz 
«Radon Outcomes on Mitigation Solutions 
(ROOMS)» (vgl. Abb. 23). Das BAG organisierte 
im Oktober ein Treffen im Rahmen des Netz-
werks zur Verankerung der Radonproblematik in 
den Lehrgängen der Grundbildung und höheren 
Berufsbildung der Bauberufe. Das Vorgehen 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung und Innovation. 
Im November nahm das BAG am Seminar «Con-
cevoir, construire et exploiter un bâtiment sain» 
teil, welches von der Gruppe «Santé-bâti Suisse 
romande» in Lausanne veranstaltet wurde, 
sowie am Thementag «Radon: un ancien prob-
lème avec de nouvelles dimensions», organi-
siert von der Association romande de radiopro-
tection in Freiburg.

Überwachung der Umwelt

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt gehört gemäss 
Artikel 191–195 der Strahlenschutzverordnung (StSV) zu den ständi-
gen Aufgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Diese Über-
wachung soll jeden signifikanten Anstieg der Radioaktivität in der 
Umwelt rasch sichtbar machen und die durchschnittliche jährliche 
Strahlendosis evaluieren, der die Schweizer Bevölkerung ausgesetzt 
ist. Zu diesem Zweck betreibt das BAG ein automatisches Messnetz 
zur Bestimmung der Radioaktivität in der Luft und im Wasser. Parallel 
dazu erarbeitet es ein Programm mit Proben und Messungen, an
dem sich auch andere Laboratorien des Bundes sowie Kantone und 
Hochschulinstitute beteiligen.

Seit dem Inkrafttreten der neuen Lebensmittel-
gesetzgebung existiert in der Schweiz kein Tole-
ranzwert mehr für Radionuklide. Ausser für 
Caesium-137 infolge des Unfalls in Tschernobyl 
gibt es auch keine Grenzwerte mehr. Die Immis-
sionsgrenzwerte für Radionuklide in der Luft 
und in Gewässern wurden in der revidierten 
Strahlenschutzverordung (StSV), die am 1. Ja-
nuar 2018 in Kraft getreten ist, leicht angepasst. 
Die StSV legt nun Untersuchungsschwellen bei 
der Umweltüberwachung fest. Werden Konzen-
trationen von künstlichen Radionukliden in der 
Umwelt festgestellt, die zu einer effektiven 
Dosis von mehr als 10 Mikrosievert (μSv) pro 
Jahr für einen bestimmten Expositionspfad 
führen können, so muss das BAG die Ursache 
bestimmen und nötigenfalls mit der betroffenen 
Aufsichtsbehörde Massnahmen ergreifen. 

Neues automatisches Messnetz URAnet
Das neue automatische Messnetz zur Überwa-
chung der Radioaktivität in der Luft (URAnet 
aero) ist seit September 2018 vollständig in 
Betrieb. Es löst das alte RADAIR-Netz ab, das 
nach dem Unfall in Tschernobyl in Betrieb ge-
nommen wurde und obsolet geworden ist. 
Das neue Messnetz ermöglicht die Identifizie-
rung und Quantifizierung von Radionukliden in 
der Luft und löst bei Überschreitung der defi-
nierten Schwellenwerte einen Alarm aus. 
Es besteht aus 15 Messsonden, die auf dem 
ganzen Landesgebiet verteilt sind (vgl. Abb. 24). 

Dabei sind alle geografischen Regionen der 
Schweiz abgedeckt, die Netzdichte ist aber 
höher in den Regionen, die stark besiedelt und 
gleichzeitig durch allfällige Abgaben von Radio-
aktivität aus Kernkraftwerken in die Luft betrof-
fen sind.

Die Ablösung des alten RADAIR-Netzes durch 
die neuen Messsonden von URAnet aero nahm 
das BAG zwischen 2016 und Anfang 2018 vor. 
Nach einer Testphase ist das Messnetz seit dem 
Sommer voll in Betrieb. Dadurch wird eine subs-
tanzielle Verbesserung der Überwachung er-
reicht. Während die alten RADAIR-Stationen 
nur die Gesamtaktivität der α- und β-Strahler 
messen konnten, können die neuen Sonden 
einerseits die in den kontinuierlich mittels Filter 
gesammelten Aerosolen vorhandenen Radio-
nuklide nachweisen und andererseits deren 
Konzentrationen spektrometrisch messen. Dar-
über hinaus erkennt das neue Messnetz auch 
sehr viel schwächere Radioaktivitätskonzentrati-
onen als sein Vorgänger (Messgrenze in der 
Grössenordnung von Konzentrationen zwischen 
1 und 2,5 Millibecquerel pro Kubikmeter [mBq/
m3] für Caesium-137 bei einer Messung über 12 
Stunden). Eine solche Sensibilität macht mittler-
weile die Erkennung von sehr schwachen Kon-
zentrationen von Radioaktivität in der Luft mög-
lich, selbst wenn diese kein Gesundheitsrisiko 
darstellen, und erlaubt damit die Bewertung und 
Überwachung der Exposition der Bevölkerung.

Abb. 23: Teilnehmende an der Konferenz «Radon Outcomes on Mitigation 
Solutions (ROOMS)», im Tessin, September 2018
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Niedrige Dosen ionisierender Strahlung erge-
ben sich aus Expositionen, die entweder natürli-
chen Ursprungs sind oder aus der üblichen Ver-
wendung von Röntgenstrahlen und Radioaktivi-
tät im Nuklearbereich, in der Industrie und in der 
Medizin hervorgehen. Sie betreffen somit be-
stimmte Berufsgruppen, die Bevölkerung wie 
auch Patientinnen und Patienten.
 
Der Bericht gelangt zum Schluss, dass die 
neusten Studien die Anwendung des linearen 
Modells ohne Schwellenwert als Basis für den 

Strahlenschutz in der Schweiz stützen. Nach 
diesem Modell erhöht jede Exposition mit ioni-
sierender Strahlung, selbst bei niedrigen Dosen, 
das Risiko für Krebs oder Erbkrankheiten linear, 
und es gibt keinen Schwellenwert, unter dem 
davon ausgegangen werden kann, dass eine 
Exposition keine Wirkung zeigt. Die Einhaltung 
der in der Gesetzgebung festgelegten Dosis-
grenzwerte stellt sicher, dass dieses Risiko für 
die Bevölkerung tragbar ist.

Dieses Modell wurde durch die Ergebnisse 
der CANUPIS-Studie aus dem Jahr 2011 
(www.canupis.ch) nicht in Frage gestellt. Es gibt 
darin keine Hinweise darauf, dass Kinder, die in 
der Nähe der Schweizer Kernkraftwerke leben, 
häufiger an Krebs und Leukämie erkranken als 
Kinder, die weiter entfernt wohnen.

Diese Studie ermöglichte zudem, den Kenntnis-
stand bezüglich Risiken ionisierender Strahlung 
im Niedrigdosisbereich zu verbessern. In die-
sem Zusammenhang betont der Bericht, dass 
es für die Schweiz wichtig ist, sich an internatio-
nalen Überlegungen und Studien zu beteiligen, 
um ihre Kompetenzen bei der Einschätzung von 
Strahlenrisiken dauerhaft zu erhalten.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter 
diesem Link: www.bag.admin.ch (Gesund leben 
/ Umwelt & Gesundheit / Strahlung, Radioaktivi-
tät & Schall / Strahlung und Gesundheit / Bericht 
zum Kenntnisstand betreffend Risiken ionisie-
render Strahlung im Niedrigdosisbereich).

Aktuelle Risikoeinschätzung ionisierender 
Niedrigstrahlung hat solide Grundlage

Der Bundesrat hat am 2. März 2018 vom Bericht zum «Kenntnisstand 
betreffend Risiken ionisierender Strahlung im Niedrigdosisbereich» in 
Erfüllung des Postulats Fehr Kenntnis genommen. Dieser Bericht bestä-
tigt, dass die aktuelle Risikoeinschätzung, auf der die Strahlenschutzge-
setzgebung aufgebaut ist, auf einer soliden Grundlage beruht. Die 
Schweizer Bevölkerung ist somit wirksam vor den schädlichen Folgen 
künstlicher und natürlicher Strahlung geschützt. 

Abb. 28: Bundesratsbericht zum «Kenntnis-
stand betreffend Risiken ionisierender Strah-
lung im Niedrigdosisbereich» in Erfüllung des 
Postulats Fehr

Die Strahlenexposition der Bevölkerung wird aus 
den Strahlendosen natürlicher und künstlicher 
Strahlungsquellen ermittelt. Die drei wichtigsten 
Ursachen sind das Radon in Wohnungen, die 
medizinische Diagnostik sowie die natürliche 
Strahlung (Abb. 29). Für alle künstlichen Strah-
lenexpositionen (ohne Medizin) gilt für die allge-
meine Bevölkerung ein Dosisgrenzwert von 1 
mSv pro Jahr. Die berufliche Strahlenexposition, 
insbesondere für Junge und Schwangere, ist 
durch besondere Bestimmungen geregelt.

Strahlenbelastung durch Radon
Radon-222 und seine Folgeprodukte in Wohn- 
und Arbeitsräumen liefern den grössten Dosis-
beitrag für die Bevölkerung. Die internationale 
Strahlenschutzkommission ICRP betrachtet 

heute das Lungenkrebsrisiko aufgrund von Ra-
don als etwa doppelt so hoch wie in früheren 
Einschätzungen (ICRP 115, 2010). Folglich muss 
die durchschnittliche «Radondosis» für die 
Schweizer Bevölkerung auch nach oben korrigiert 
werden. Sie beträgt mit den neuen Risikofakto-
ren etwa 3,2 mSv pro Jahr statt den 1,6 mSv, 
gemäss den alten Dosisfaktoren aus der Publika-
tion ICRP 65. Die Radonbelastung der Bevölke-
rung ist nicht einheitlich. Der angegebene Mittel-
wert leitet sich aus der durchschnittlichen
Radonkonzentration von 75 Bq/m3 ab. 

Bestrahlung durch medizinische Diagnostik
Die Dosis aufgrund medizinischer Anwendun-
gen (Diagnostik) beträgt auf die gesamte Bevöl-
kerung umgerechnet 1,4 mSv/Jahr pro Person. 
Dies ist ein Anstieg von 0,2 mSv in 5 Jahren seit 
der letzen Auswertung (Erhebung 2008; 
1,2 mSv/Jahr pro Person). Mehr als zwei Drittel 
der jährlichen kollektiven Strahlendosis in der 
Röntgendiagnostik verursachen computertomo-

Strahlenexposition der Bevölkerung 2018

Der grösste Anteil an der Strahlenexposition der Bevölkerung stammt 
vom Radon in Wohn- und Arbeitsräumen sowie von medizinischen 
Untersuchungen. Die Bevölkerung ist von diesen Strahlungsquellen 
unterschiedlich stark betroffen. Bei Personen, die in ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit Strahlen umgehen, gab es 2018 zwei Überschreitungen 
eines Dosisgrenzwertes.
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Abb. 29: Durchschnittliche Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung [mSv pro Jahr pro Person]. Die Belastung 
durch Radon muss nach der neuen Beurteilung (ICRP 115, 2010) deutlich höher eingeschätzt werden als zuvor 
(ICRP 65). Der Wert für die medizinische Diagnostik beruht auf der Erhebung von 2008 bzw. auf der Zwischenerhe-
bung von 2013. Die natürliche Exposition setzt sich aus terrestrischer Strahlung (t), Inkorporation (i) und kosmischer 
Strahlung (c) zusammen. Zu «übrige» gehören Kernkraftwerke und Forschungsanstalten sowie künstliche 
Radioisotope in der Umwelt. 
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grafische Untersuchungen. Wie beim Radon ist 
die Belastung durch die medizinische Diagnostik 
ungleichmässig verteilt. Rund zwei Drittel der 
Bevölkerung erhalten praktisch keine Dosis, bei 
einigen wenigen Prozenten der Bevölkerung 
sind es mehr als 10 mSv. 

Terrestrische und kosmische Strahlung
Die Dosis aufgrund der terrestrischen Strahlung 
(d. h. Strahlung aus Boden und Fels) macht im 
Mittel 0,35 mSv pro Jahr aus und hängt davon 
ab, wie der Untergrund zusammengesetzt ist. 
Die Dosis durch kosmische Strahlung beträgt im 
Mittel etwa 0,4 mSv pro Jahr. Die kosmische 
Strahlung nimmt mit der Höhe über Meer zu. 
In 10 km Höhe ist sie deshalb rund 100-mal stär-
ker als auf 500 m über Meer. Aus diesem Grund 
ergibt ein Überseeflug (retour) eine Exposition 
von typischerweise rund 0,06 mSv. Das Flugper-
sonal kann eine Dosis von bis zu einigen mSv 
pro Jahr erhalten.

Radionuklide in der Nahrung und im Tabak
Radionuklide gelangen auch über die Nahrung in 
den menschlichen Körper und führen zu Dosen 
von rund 0,35 mSv. Das Kalium-40 im Muskelge-
webe liefert mit rund 0,2 mSv den grössten 
Beitrag. Weitere Radionuklide in der Nahrung 
stammen aus den natürlichen Zerfallsreihen von 
Uran und Thorium. Auch künstliche Radionuklide 
kommen in der Nahrung vor; hauptsächlich die 
Nuklide Caesium-137 und Strontium-90 von den 
Kernwaffenversuchen der 1960er-Jahre und 
vom Reaktorunfall von Tschernobyl im April 
1986. Die regelmässigen Ganzkörpermessun-
gen an Schulklassen ergeben heute Dosen 
durch aufgenommenes Caesium-137 von weni-
ger als einem Tausendstel mSv pro Jahr. Bei 
Rauchern und Raucherinnen führt das Inhalieren 
von natürlichen Radioisotopen, die im Tabak 
enthalten sind, zu einer zusätzlichen Strahlendo-
sis. Gemäss neueren Studien liegt der Mittel-
wert für die effektive Dosis beim Rauchen von 
einem Paket Zigaretten (20 Stück) täglich bei 
0,2–0,3 mSv pro Jahr.

Übrige (künstliche) Strahlenquellen
Zu den bisher erwähnten Strahlendosen kommt 
ein geringer Beitrag von ≤ 0,1 mSv pro Jahr aus 
den Strahlenexpositionen durch Kernkraftwer-
ke, Industrie, Forschung, Medizin, Konsumgüter 
und Gegenstände des täglichen Lebens sowie 
künstliche Radioisotope in der Umwelt. Der 
radioaktive Ausfall durch den Reaktorunfall von 

Tschernobyl im April 1986 und den oberirdi-
schen Kernwaffenversuchen (1960er-Jahre) 
machen heute nur noch wenige Hunderts-
tel mSv pro Jahr aus. Die Dosis durch die Aus-
breitung radioaktiver Stoffe nach dem Reaktor-
unfall in Fukushima 2011 ist in der Schweiz ver-
nachlässigbar. Die Emissionen radioaktiver 
Stoffe über Abluft und Abwasser aus den 
Schweizer Kernkraftwerken, dem PSI und dem 
CERN ergeben bei Personen, die in unmittelba-
rer Nähe wohnen, Dosen von höchstens einem 
Hundertstel mSv pro Jahr.

Berufliche Strahlenexposition
Im Berichtsjahr waren in der Schweiz ca. 97'000 
Personen beruflich strahlenexponiert. Zusätzlich 
kamen rund 7’000 Personen aus der Luftfahrt 
dazu, da mit der neuen Strahlenschutzverord-
nung auch die Dosen des Flugpersonals ermit-
telt werden müssen. Im Rahmen seiner Auf-
sichtstätigkeit untersucht das BAG in den 
Bereichen Medizin und Forschung alle Ganzkör-
perdosen über 2 mSv im Monat sowie alle 
Extremitätendosen über 50 mSv. Die meisten 
erhöhten Dosen gab es in den dosisintensiven 
Bereichen Nuklearmedizin und interventionelle 
Radiologie. 

In der Nuklearmedizin eines Schweizer Spitals 
überschritten zwei Mitarbeitende den Jahres-
grenzwert für die Extremitätendosis von 
500 mSv. Als Massnahme wird das Spital einen 
neuen Injektor anschaffen, um gewisse Arbeits-
schritte zu automatisieren und so die Dosen fürs 
Personal weiter zu reduzieren. Zudem sollen die 
dosisintensiven Arbeiten auf mehrere Personen 
verteilt werden.

Der Jahresbericht «Dosimetrie der beruflich 
strahlenexponierten Personen in der Schweiz» 
wird im Sommer 2019 publiziert:
www.bag.admin.ch/dosimetrie-jb. 

BAG als Kooperationszentrum der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
Seit 2014 ist das BAG Kooperationszentrum der 
WHO für Strahlenschutz und öffentliche Ge-
sundheit. Es engagiert sich hier für den Gesund-
heitsschutz in Notfallsituationen mit Strahlenex-
position, in Situationen mit bestehender 
Strahlenexposition (insbesondere mit Radon) 
oder mit geplanter Strahlenexposition im 
medizinischen Bereich sowie bei Expositionen 
mit nichtionisierender Strahlung.

2018 veröffentlichte die WHO die Ergebnisse 
der 2017 durchgeführten gemeinsamen 
externen Evaluation zur Umsetzung der Interna-
tionalen Gesundheitsvorschriften in der Schweiz 
und in Liechtenstein (www.who.int/ihr). Bei der 
Frage, ob die Schweiz in der Lage sei, Gefahren 
für die öffentliche Gesundheit vorzubeugen, zu 
erkennen und rasch darauf zu reagieren, hat 
sich das BAG mit spezifischem Blick auf radiolo-
gische Notfallsituationen eingebracht. Nach 
einer ausführlichen Diskussion mit den von der 
WHO beauftragten, externen Experten ent-
stand eine Liste mit den dringlichsten Anforde-
rungen. Um die Ressourcen möglichst effizient 
einzusetzen, priorisierte das Team ausserdem 
die Optimierungsmöglichkeiten für die Vorberei-
tung, die Reaktionen und die Aktionen.

Das BAG hat darüber hinaus an der «First WHO 
Global Conference on Air Pollution and Health» 
teilgenommen, die vom 30. Oktober bis 
2. November in Genf stattfand.

Wissenschaftlicher Ausschuss der UNSCEAR
UNSCEAR ist eine 1955 geschaffene Kommissi-
on der Vereinten Nationen. Ihre Mission besteht 
darin, die Strahlendosen und die Wirkungen 
ionisierender Strahlen auf internationaler Ebene 
zu prüfen und eine wissenschaftliche Basis für 
den Strahlenschutz bereitzustellen. Sie legt der 

UN-Generalversammlung in regelmässigen 
Abständen Berichte vor. 

Seit 2016 umfasst die deutsche Delegation 
einen Vertreter der Abteilung Strahlenschutz. 
Die 65. Versammlung der UNSCEAR fand im 
Juni 2018 in Wien statt.

Internationale Strahlenschutzkommission 
(ICRP)
Die ICRP hat den Auftrag, ein internationales 
System zum Strahlenschutz zu entwickeln und 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie gibt 
Empfehlungen zu allen Aspekten dieses 
Schutzes heraus. Ausserdem ist Professor 
François Bochud, Vorsitzender der Eidgenössi-
schen Kommission für Strahlenschutz (KSR), 
Mitglied im Komitee 4, das bei der Umsetzung 
der ICRP-Empfehlungen eine Beratungsfunktion 
wahrnimmt. 2017 hat sich das BAG verpflichtet, 
während fünf Jahren die ICRP-Initiative «Advan-
cing Together» zu unterstützen. Ziel der Initiati-
ve ist es, das Strahlenschutzsystem zu verbes-
sern, den Zugang zu den Empfehlungen und 
Arbeiten der ICRP zu erweitern und die Zusam-
menarbeit mit Fachpersonen, Behörden und der 
Bevölkerung zu stärken. 

Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO)
Die IAEO ist eine mit der UNO verbundene 
Organisation, deren Aufgabe es ist, grundlegen-
de Sicherheitsnormen zum Strahlenschutz 
aufzustellen. Zu diesem Zweck stützt sie sich 
auf die Empfehlungen und Leitlinien der ICRP.
Diese Normen sind die Grundlage für die 
Ausarbeitung gesetzlicher Bestimmungen zum 
Strahlenschutz auf länderübergreifender (zum 
Beispiel Europäische Union) oder nationaler 
Ebene. In diesem Zusammenhang verfolgt das 
BAG insbesondere die Tätigkeiten des RASSC 
(Radiation Safety Standards Committee). 

Internationale Zusammenarbeit

Der Schweizer Strahlenschutz muss internationalen Standards ent-
sprechen und – besonders wo der Austausch mit den umliegenden 
Ländern von Bedeutung ist – harmonisiert sein. Die enge Zusammen-
arbeit mit internationalen Gremien ist deshalb entscheidend. Unsere 
wichtigsten Partner sind nachfolgend aufgeführt.
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Das BAG beobachtet die internationalen 
Entwicklungen im Bereich der Sicherung von 
radioaktivem Material aufmerksam. Deshalb hat 
es sich aktiv an der Konferenz «Security of 
Radioactive Material-The Way Forward For 
Prevention and Detection» im Dezember 2018 
in Wien eingebracht. Zudem hat das BAG das 
ENSI im Rahmen der Überprüfung des Landes-
berichts der Schweiz für die «Joint Convention 
on the Safety of Spent Fuel Management and 
on the Safety of Radioactive Waste Manage-
ment» unterstützt. 

Das BAG nahm im August 2018 auch an einer 
Mission der IAEO zum Thema Radon in Peru teil.

Kernenergie-Agentur (NEA)
Die NEA (Nuclear Energy Agency) gehört zur 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung OECD und unterstützt ihre 
Mitgliedstaaten in technischen und rechtlichen 
Fragen bei der Entwicklung und friedlichen 
Nutzung der Kernenergie. Das BAG wirkt 
punktuell bei den Arbeiten des Komitees für 
Strahlenschutz und öffentliche Gesundheit mit.

International Radiation Protection Associati-
on (IRPA)
Die wichtigste Aufgabe der IRPA ist es, die 
Kommunikation zwischen den Strahlenschutz-
akteuren zu verbessern und so die Strahlen-
schutzkultur, die Umsetzung der guten Praxis 
und die Fachkompetenzen zu fordern. Das BAG
beteiligt sich an diesen Arbeiten mit verschiede-
nen Arbeitsgruppen des Fachverbands für 
Strahlenschutz.

An der europäischen IRPA-Konferenz im Juni 
2018 in La Hague sowie anlässlich des «Work-
shop on reasonableness in the implementation 
on the ALARA principle», den die IRPA im 
Oktober 2018 in Paris veranstaltete, stellte das 
BAG seine Arbeiten zum Umgang mit Radium-
Altlasten vor.

Expertengruppe «Artikel 31 Euratom-
Vertrag» 
Seit November 2014 nimmt das BAG in einer 
Beobachtungsfunktion an den Treffen und 
Diskussionen der Expertengruppe «Artikel 31 
Euratom-Vertrag» teil. Diese Gruppe ist damit 
beauftragt, die von der Europäischen Kommissi-
on ausgearbeiteten Grundnormen für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung gegen die 
Gefahren ionisierender Strahlungen zu prüfen.

Vereinigung europäischer Strahlenschutzbe-
hörden (HERCA)
In der HERCA sind nahezu alle europäischen 
Staaten vertreten. Die Vereinigung hat das Ziel, 
den Strahlenschutz in Europa zu harmonisieren, 
zum Beispiel durch gemeinsame Stellungnah-
men zu Strahlenschutzthemen. Sie ist für die 
europäischen Strahlenschutzbehörden die 
wichtigste Plattform für den Erfahrungsaus-
tausch und zur Verbesserung der Strahlen-
schutzpraxis in den Mitgliedsländern. In diesem 
Rahmen beteiligte sich das BAG 2018 an den 
Überlegungen in den Bereichen Medizin, 
Notfallintervention und Umgang mit Radon und 
natürlicher Radioaktivität (NORM).

Europäisches Forschungsprogramm zum 
Strahlenschutz (CONCERT)
Das BAG vertritt die Interessen der Schweiz im 
Rahmen der europäischen und internationalen 
Forschungsnetze im Bereich Strahlenschutz und 
gewährleistet den Zugang von Schweizer 
Forschenden zu diesen Programmen, z. B. zum 
Programm CONCERT. CONCERT, das «Euro-
pean Joint Programme for the Integration of 
Radiation Protection Research», gehört zum 
Forschungsprogramm Horizon 2020 und bildet 
den strukturellen Rahmen für gemeinsam 
lancierte Forschungsinitiativen der Strahlen-
schutz-Forschungsplattformen MELODI, 
ALLIANCE, NERIS und EURADOS. CONCERT 
ist eine gemeinsam finanzierte Initiative. Sie hat 
das Ziel, nationale Forschungsbemühungen 
anzuziehen und mit den europäischen Projekten 
zu bündeln, um die öffentlichen Ressourcen 
besser zu nutzen und die gemeinsamen 
europäischen Herausforderungen im Strahlen-
schutz effizienter angehen zu können. 

2018 unterstützte das BAG das Projekt «Validati-
on and Estimation of Radiation skIn Dose in 
Interventional Cardiology (VERIDIC)», in dem 
das Institut für Radiophysik Lausanne mitwirkt. 
Das BAG nahm ausserdem im Oktober 2018 in 
Kroatien an der 3. Europäischen Woche zur 
Strahlenschutzforschung teil. In diesem Kontext 
beteiligte sich das BAG auch an den Überlegun-
gen der europäischen Plattform NERIS zur 
Vorbereitung von Notfallinterventionen nach 
Nuklear- und Strahlenunfällen und insbesondere 
zu den Massnahmen, die ein Leben auf konta-
miniertem Gebiet wieder ermöglichen.

European ALARA Network
Ziel dieses Netzwerks (www.eu-alara.net) ist 
es, die Strahlenexposition der Bevölkerung mit 
Optimierungsstrategien auf einem so niedrigen 
Niveau zu halten, wie dies mit vernünftigem 
Aufwand möglich ist («As Low As Reasonably 
Achievable»). Das Netzwerk organisiert alle 
zwei Jahre einen Workshop. Der nächste wird 
im März 2019 stattfinden und dem Thema der 
Sanierung von kontaminierten Standorten 
gewidmet sein.

Bilaterale Zusammenarbeit mit Deutschland 
und Frankreich
Zwischen den schweizerischen und den 
deutschen Strahlenschutzbehörden, d. h. dem 
BAG, dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und 
dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), 
finden regelmässige Treffen statt. Ausserdem 
beteiligt sich das BAG mit den Strahlenschutz-
behörden ENSI und Suva am Erfahrungsaus-
tausch zu Betrieb, Sicherheit, Überwachung 
und Umweltauswirkungen von Kernanlagen 
sowie weiteren Aspekten des Strahlenschut-
zes. Dieser Austausch findet regelmässig statt,  
im Rahmen der Deutsch-Schweizerischen 
Kommission für die Sicherheit kerntechnischer 
Einrichtungen bzw. der Commission mixte 
franco-suisse de sûreté nucléaire et de radio-
protection.

Die Zusammenarbeit mit der französischen 
Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) und mit 
dem Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) wurde 2018 insbesondere im 
Rahmen von Arbeitsgruppen, die sich mit dem 
Strahlenschutz im Zusammenhang mit medizi- 
nischen Anwendungen, der Umwelt oder 
Notfällen befassen, fortgeführt. 

Im Bereich Radon hat das BAG zudem seine 
Zusammenarbeit im französisch-schweizeri-
schen Projekt INTERREG V «JURADBAT» 
weiterverfolgt. Das Projekt läuft seit 2016, die 
Publikation der Ergebnisse wird 2019 erfolgen. 
Erste Projektergebnisse wurden im Dezember 
2018 im Rahmen des Seminars «Radon & 
Territoires» in Montbéliard vorgestellt.

Rechtsgrundlagen
Die schweizerische Strahlenschutzgesetzge-
bung bezweckt, Mensch und Umwelt vor ioni-
sierenden Strahlen zu schützen. Sie umfasst alle 
Tätigkeiten, Einrichtungen, Ereignisse und Zu-
stände, die eine Gefährdung durch ionisierende 
Strahlen mit sich bringen. Sie regelt den Um-
gang mit radioaktiven Stoffen und mit Anlagen, 
Apparaten und Gegenständen, die radioaktive 
Stoffe enthalten oder ionisierende Strahlen 
aussenden können. Die Gesetzgebung behan-
delt im Weiteren Ereignisse, die eine erhöhte 
Radioaktivität der Umwelt bewirken können.
Dieser Jahresbericht erfüllt die von der Schwei-
zer Strahlenschutzgesetzgebung geforderte 
Informationspflicht zur Personendosimetrie (Art. 
75 StSV), Umweltradioaktivität (Art. 194 StSV) 
und über Ereignisse von öffentlichem Interesse 
(Art. 196 StSV). Informationen zu den revidierten 
Verordnungen im Strahlenschutz, die seit dem 
1. Januar 2018 in Kraft sind, finden sich unter: 
www.strahlenschutzrecht.ch.

Informationsmaterial
Ausführliche Informationen über die Aufgaben und 
Projekte der Abteilung Strahlenschutz finden Sie 
auf der BAG-Webseite www.bag.admin.ch: 
gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-
radioaktivitaet-schall

Ionisierende Strahlung: BAG-Wegleitungen, 
Gesuchsformulare zu Röntgenanlagen, radioaktiven 
Stoffen, Informationen zu radioaktiven Abfällen, 
beruflich strahlenexponierten Personen, Radon.

Nichtionisierende Strahlung und Schall: 
Broschüren und Faktenblätter zu Sonnenschutz, 
Solarien, Laser, elektromagnetischen Feldern und 
Schall im Freizeitbereich.  

Weiterbildung: Videos zum Strahlenschutz in der 
Nuklearmedizin, in der zahnärztlichen Praxis, bei 
interventionellen Untersuchungen, bei der 
Computertomografie und beim Röntgen im 
Operationssaal. Die Filme sind auch auf der 
Webseite verfügbar.

Verbraucherschutz Newsletter
Bestellen Sie unseren kostenlosen Verbraucher-
schutz-Newsletter, um das Neuste aus den 
Abteilungen Strahlenschutz und Chemikalien zu 
erfahren. 

Publikationen, 
Dokumentation
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Strahlenschutz – Aufgaben und 
Organisation

Strahlung ist allgegenwärtig. Ihrem Nutzen in Medizin, Industrie 
und Forschung stehen Risiken für Mensch und Umwelt gegenüber. 
Zu hohe Strahlung, Radioaktivität oder Radon können gefährden – 
sei es am Arbeitsplatz, in der Umwelt oder im Privatleben. Der 
Schutz vor diesen Risiken ist die zentrale Aufgabe der Abteilung 
Strahlenschutz.

Eine umfassende Gesetzgebung regelt den 
Strahlenschutz in der Schweiz, die Vollzugsauf-
gaben sind hauptsächlich Sache des Bundes. 
Die Strahlenschutzverordnung (StSV) wurde 
total revidiert und trat am 1. Januar 2018 in Kraft.
Mit der Revision wurde die Gesetzgebung an 
die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, an 
die technischen Weiterentwicklungen und an 
internationale Richtlinien angepasst.

Das BAG ist die Bewilligungsbehörde für den 
Umgang mit ionisierender Strahlung in Medizin, 
Industrie und Forschung. Die Überwachung der 
ca. 22'000 Bewilligungen für die Verwendung 
ionisierender Strahlung in Medizin, Industrie 
und Forschung ist deshalb eine zentrale Aufgabe 
der Abteilung Strahlenschutz. Das BAG ist auch 
für die Überwachung der Radioaktivität in der 
Umwelt sowie für die Umsetzung der Aktions-
pläne Radon und Radium zuständig. Zudem 
wirkt es bei der Vorbereitung radiologischer 
Notfallsituationen mit. Im Bereich der nichtioni-
sierenden Strahlung und des Schalls wird das 
neue Gesetz am 1. Juni 2019 in Kraft treten.

Über 40 Mitarbeitende verschiedener Berufs-
gruppen setzen sich im BAG dafür ein, dass die 
Strahlenexposition der Schweizer Bevölkerung 
so niedrig wie möglich ist. Erste Priorität haben 
Massnahmen, die schwere Störfälle verhindern 
und hohe Dosen von Bevölkerung, Patienten 
sowie beruflich strahlenexponierten Personen 
vermeiden. Strahlenschutz funktioniert nicht 
ohne Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Partnern im In- und Ausland. All diese Partner-
schaften ermöglichen es dem BAG, gesundheit-
liche Risiken von Strahlung laufend nach dem 
neusten Stand von Wissenschaft und Technik zu 
beurteilen. 

Unser Aufgabenportfolio umfasst 
(vgl. auch Organigramm, folgende Seite):

• �Bewilligungserteilung und Aufsicht in Strahlen-
therapie, Nuklearmedizin und radiologischer 
medizinischer Diagnostik. Im Fokus steht der 
Schutz von Patienten und Patientinnen sowie 
des medizinischen Personals;

• �Bewilligungserteilung und Aufsicht in komple-
xen Forschungsanlagen wie CERN und PSI;

• �Erarbeitung und Anpassung gesetzlicher 
Grundlagen;

• �Überwachung beruflich strahlenexponierter 
Personen (ca. 97’000 Personen + 7'000 Perso-
nen Flugpersonal);

• �Bewilligung klinischer Studien mit radioaktiv 
markierten Pharmazeutika;

• �Bewilligung und Typenprüfung radioaktiver 
Strahlenquellen;

• �Überwachung der Radioaktivität in der Um-
welt;

• �Betrieb eines akkreditierten Radioaktivitätsla-
bors und Betrieb von Messnetzen;

• �Evaluation der Dosen ionisierender Strahlung 
der Schweizer Bevölkerung;

• �Realisierung nationale Aktionspläne Radon 
und Radium;

• �Anerkennung von Strahlenschutz-Ausbildun-
gen, Dosimetriestellen und Radonmessstel-
len;

• �Information zu nichtionisierender Strahlung, 
um gesundheitsbeeinträchtigende optische, 
elektromagnetische oder akustische Belastun-
gen von Personen zu verhindern;

• �Bereithaltung eines Krisenmanagements, um 
bei radiologischen Ereignissen und Katastro-
phen unverzüglich eingreifen zu können.

Personen in grauer Farbe 
sind 2018 ausgetreten

*pensioniert

Koordinationsstelle 
Bewilligungen

– �Bearbeitung von Gesuchen 
und Bewilligungen

– �Drehscheibenfunktion 
gesamte Abteilung

Kranken-  
und Unfall- 
versicherung

Gesund-
heitspolitik

Öffentliche 
Gesundheit

Verbraucher-
schutz

Chemikalien Strahlenschutz

– �Notfall / Krisen-
management

– �Politische Geschäfte
– �Medien / Öffentlich-

keitsarbeit

Sébastien Baechler
Sybille Estier (Stv)

Patricia Grimm
Samuel von Gunten 
(Stv) 
Pascal Eggimann 
Agnes Oberli
Shannen Simmler

Bewilligungen / Aufsicht:
– �Durchführung von Audits und Inspektionen
– �Optimierung der Strahlenexposition von 

Patienten und Personal 
– �Evaluation der medizinischen Strahlendosen 

der Bevölkerung
– �Festlegen der Diagnostischen Referenzwerte 

(DRW) für die Schweiz

Strahlen- 
therapie 
und med. 
Diagnostik

Philipp Trueb
Reto Treier (Stv)
Jeanne Berg
Michael Gasser (extern)
Carine Galli Marxer 
Peter Gehrig
Marc Marconato 
Jacqueline Metzen 
(extern)
Barbara Ott
Julien Ott
Thomas Theiler

– �Überwachung 
ionisierender 
Strahlung in 
Nuklearmedizin und 
Forschungsanlagen

– �Ausbildung im 
Strahlenschutz 

– �Radioaktive Abfälle
– �Radiopharmazeutika / 

Klinische Studien

– �Überwachung der 
radiologischen 
Anwendungen in der 
Strahlentherapie und 
med. Diagnostik

– �Überwachung der 
Installationsfirmen 
von radiologischen 
Apparaten 

– �Beratung in 
Strahlenschutz-
fragen

Forschungs
anlagen und 
Nuklearmedizin

Nicolas Stritt
Reto Linder (Stv)
Fabien Devynck
Thomas Flury
Annemarie Harwig
Rolf Hesselmann
Lorenzo Mercolli
Anna Senn (extern)
Raphaël Stroude

Nicht- 
ionisierende 
Strahlung und 
Dosimetrie

NIS:
– �Information und 

Beurteilung zu 
nichtionisierender 
Strahlung und Schall

– �Schutz des Publikums 
vor Laserstrahlung und 
hohen Schallpegeln 
bei Veranstaltungen 

DOS:
– �Dosisüberwachung 

beruflich strahlenex-
ponierter Personen

– �Führung des zentralen 
Dosisregisters 

– �Aufsicht über 
Personendosime-
triestellen

– �Erarbeitung 
Grundlagen der 
Dosimetrie

Daniel Storch
Evelyn Stempfel
Raphael Elmiger (Stv)
Cornelia Brem 
Daniel Frei
Martin Meier

– �Umsetzung 
nationale 
Aktionspläne 
Radon und 
Radium

– �Vorbereitung auf 
radiologische 
Ereignisse 

– �Beurteilung 
internationale 
Entwicklung im 
Strahlenschutz

– �Verwaltungsstraf-
recht

Radiologische 
Risiken

Christophe Murith*
Daniel Storch (ab 
1.12.2018)
Martha Palacios (Stv)
Fabio Barazza 
Emanuel Christen
Gennaro Di Tommaso
Walther Gfeller
Claudio Stalder

– �Überwachung der 
Radioaktivität in der 
Umwelt (Koordina-
tion nationales 
Überwachungspro-
gramm, Betrieb 
akkreditiertes 
Radioaktivitätslabor 
und Messnetze)

– �Evaluation der 
Strahlendosen der 
Schweizer 
Bevölkerung

Umwelt
radioaktivität

Sybille Estier
Philipp Steinmann 
(Stv)
Pierre Beuret
Giovanni Ferreri
André Gurtner
Daniel Lienhard
Matthias Müller




